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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2016/BV/1841-01 (ÄA)
öffentlich

Änderungsantrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Ersteller:
Ortsamt Ost

Beteiligt:
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft
Sitzungsdienst

Datum: 30.09.2016

Thomas Schommartz (1. Stellvertreter des Vorsitzender des 
Ortsbeirates, Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, 
Peez, Stuthof, Jürgeshof)
Leitlinien und Grundsätze zur Überarbeitung der Stellplatzsatzung 
der Hansestadt Rostock
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

04.10.2016 Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17) Vorberatung
12.10.2016 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Anlage wird wie folgt geändert:
Festlegung des örtlichen Anwendungsbereiches, soll nach dem Abschnitt Zone 3 Folgendes 
eingefügt werden:

Sonderzonen: Sonderzonen sind Bereiche (große Einrichtungen und große Betriebe) die 
durch Ihre Struktur einen besonderen zusätzlichen Stellplatzbedarf benötigen.  

Sachverhalt:
Betriebe dieser Art sind in der Lage ausreichend Stellplätze zu schaffen.
Verkaufseinrichtungen oder Großbetriebe schaffen aus eigenem Antrieb ausreichend 
Stellplätze (Supermärkte, Liebherr usw.)  andere nicht (wie z.B.  die Universitätsklinik in 
Gehlsdorf).

Große Betriebe sollen dazu verpflichtet werden, ausreichend kostenfreie Parkmöglichkeiten 
für Ihre Angestellten, Studierenden usw. zu schaffen. Durch Ihre inneren Strukturen wie 
Schichtarbeit, wechselnde Mitarbeiter haben diese Betriebe einen erhöhten Stellplatzbedarf, 
der sich, wenn nicht durch den Betrieb selbst geregelt durch enormen Parkdruck im Umfeld 
niederschlägt

Finanzielle Auswirkungen: 
keine

gez. Thomas Schommartz
1. Stellvertreter des Vorsitzenden
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